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 Part 1: Arbesser                                      Wien, 2. Dezember 2008


Pressekonferenz des Pekabe am 3. Dezember 2008

Das Debakel der österreichischen Pensionskassen ist offenkundig: 

(Grafik 2)
In diesen Tagen erhielten zig-tausende Pensionsempfänger Schreiben der Pensionskassen, sich vorerst auf Kürzungen der Pensionen 2009 zwischen 15 % und 23 % einzustellen. Es kann vielfach aber noch mehr werden. Und das, nachdem viele Pensionskassenpensionisten seit 2000 bereits unwiederbringlich und auf lebenslang Pensionskürzungen und Wertverluste von bis zu 30 % hinnehmen hatten müssen. Ebenso betroffen ist das Pensionskapital von fast einer halben Million noch aktiver Anwartschaftsberechtigter für die das Erwachen erst mit der ersten Pensionszahlung kommt.
Und dazu gleich zwei konkrete Beispiele:

(Grafik 3)

Die Pensionskassen-Pension eines Mitarbeiters in einem Industrieunter-nehmen wird unter der realistischen Annahme von letztlich 20 % Kürzung im kommenden Jahr um 34 % gegenüber der Erstpension 1997 gekürzt sein, die Kaufkraft der Pension ist bei Berücksichtigung der Inflation bereits um 
48 % gesunken.
(Grafik 4)

Ähnlich sieht die Entwicklung im Falle von Mitarbeitern der ehemaligen Creditanstalt aus. Die Pensionskassenpension eines Neupensionisten war schon 2008 im Durchschnitt um 28 % niedriger als zugesagt, unter der Annahme, dass die Kürzung für 2009 schlussendlich 20 % betragen wird, wird der Verlust in Summe bereits mehr als 40 % der Zusage betragen. 

Selbst unter der optimistischen Annahme, dass in den kommenden Jahren ein Veranlagungsertrag von 5 % pro Jahr erwirtschaftet werden sollte, beträgt die Pensionskassenpension im Jahr 2025 nur noch ein Drittel der ursprünglichen Zusage. 

Damit hat sich die Altersvorsorge über die „2. Säule“ ad absurdum geführt, die Vorsorge wurde zur Entsorgung.
Die Fakten wurden Ihnen in den letzten Wochen bereits mehrfach präsentiert.

Das System ist genetisch defekt (Grafik 5):

► Es wurde zu wenig Kapital unter der Erwartung zu hoher Erträge in die Kassen eingezahlt. Die Ertragsversprechen der Pensions-kassen von alljährlich 7 bis 7,5 % stellen sich als Illusion heraus.

► Es gab nur wenig oder keine Reserven gegen Ertragsverfehlungen.

► Die Pensionskassen sind völlig unterkapitalisiert, ihre Garantiezusagen stellten sich als wertlos heraus.

► Es gibt seit der einseitigen Abschaffung der Mindestertrags-garantie keinerlei Ergebnisverantwortung der Pensionskassen.

► Das Veranlagungsmanagement kann nicht professionell sein: (Grafik 6)

Die Kassen haben in den letzten 9 Jahren (2000 bis Ende Oktober 2008) im Durchschnitt nur 1 % p. a. Ertrag erwirtschaftet, während jede Privatperson mit risikolosen Veranlagungen zumindest das 3- bis 4-Fache erzielt hätte.
Es sei noch einmal wiederholt: Da also die Pensionskassen nicht die erwarteten 7 bis 7,5 % Veranlagungsertrag erzielten, mussten sie, wenn keine Reserven da waren, die Mehrzahl der Pensionen im Durchschnitt der Jahre um alljährlich rund 4 % kürzen, von der versprochenen Inflationsabgeltung natürlich gleichfalls keine Rede. Und wir müssen abermals betonen: Veranlagungsertrag ist niemals gleichzusetzen mit Pensionserhöhung!
Unter diesen Umständen darf es also nicht verwundern, dass eine immer größere Zahl von Pensionskassen-Pensionisten vehement die umgehende Auszahlung ihres noch verbliebenen Deckungskapitals fordert. 

Pekabe ist in den letzten Wochen in hunderten Anrufen und Mails sowie in persönlichen Kontakten mit dieser Forderung empörter Pensionisten konfrontiert worden und muss diese Forderung unter-stützen, sofern der Staat nicht kurzfristig hilft und rasch eine wirksame Generalsanierung des Pensionskassensystems umsetzt. 

(Grafik 7)

Diese Sanierung - vorweg aber ein Sofortprogramm - ist auch im Interesse der fast 500.000 Anwartschaftsberechtigten dringend geboten: Die immer wieder ins Treffen geführte Möglichkeit, dass die bisherigen Verluste langfristig aufgeholt werden könnten, ist eine Schimäre. Diese Fabel wird zwar von den Pensionskassen noch immer in die Öffentlichkeit getragen und mit irrelevanten historischen Ergebniszahlen untermauert, ist aber leider unrealistisch. Vor allem hilft sie überhaupt nicht den bald 50.000 Pensionsbeziehern, die jetzt und auf Lebenszeit stark gekürzte Pensionen erhalten und deren Zahl rasch wächst. 

Noch eine Grundsatzüberlegung:

Die Pensionskassenpension ist kein Geschenk, sondern als aufgeschobener Gehaltsbestandteil auch wirtschaftspolitisch gewünscht und erforderlich. Denn sie bindet Mitarbeiter jeder Qualifikationsstufe an das Unternehmen und ist ein international erforderlicher und üblicher Anreiz für das Engagement von höher qualifizierten Mitarbeitern. 
Sie ist das Instrument, um der gehobenen Mittelschicht eine ihrer Aktivzeit angemessene Altersversorgung zu sichern, die das ASVG nicht bereitstellen kann. Und diese Leistungsträger der Volkswirtschaft haben als Aktive den größten Teil der Steuerlast getragen. Jetzt hingegen stehen sie als Pensionskassenpensionisten in wachsender Zahl vor dem Scherbenhaufen ihrer Altersvorsorge.

Warum nun der Ruf nach dem Staat?

(Grafik 8)

► Die „2. Säule“ war das deklarierte „Baby“ etlicher noch heute aktiver Spitzenparlamentarier. Der Staat hat das Pensionskassensystem gewollt, gesetzlich geregelt und im Pensionskassengesetz die Geschäftsbedingungen festgelegt, die mit zur gegenwärtigen Krise der „2. Säule“ geführt haben. 


► Insbesondere betrifft das die weltfremd festgelegten, von der FMA, früher Bankenaufsicht, genehmigten Ertragsziele, die Rechnungsparameter, und die durch Jahre ausbleibende Korrektur dieser Fehleinschätzung. 


► Der Staat hat durch nachträgliche Gesetzesänderungen jede Sicherheit für die Pensionskassenberechtigten beseitigt. Durch die überfallsartige Abschaffung bzw. Abänderung der im Pensionskassengesetz festgeschriebenen Mindestertragsgarantie erfolgte bereits im Jahr 2003 ein in unserer Rechtsordnung bisher nicht vorstellbarer Eingriff in das Eigentum der Pensionskassen-berechtigten. Diesen Eingriff hat unverständlicher Weise der Verfassungsgerichtshof im Nachhinein für rechtens erklärt, er ist daher mit in die Verantwortung für das aktuelle Scheitern der Pensionskassen zu nehmen.
 ► Denn zugleich wurde mit der Mindestzinsgarantie jede Ergebnisverantwortung der Manager beseitigt worden, sie wurden zu spekulativer Veranlagung aufgefordert. Ein natürlicher Ausleseprozess in der Branche, der Wegfall untüchtiger Marktteilnehmer im Falle des Schlagendwerdens der Mindestertragsgarantie, wird verhindert.

► Und der Staat hat als Aufsichtsbehörde versagt, Pensionskürzungen um bis zu einem Drittel werden ohne Reaktion zur Kenntnis genommen.

Vor dem Hintergrund des staatlichen Versagens und der dadurch verstärkten Folgen der Kapitalmarkt- und Wirtschaftskrise erachtet es der Schutzverband der Pensionskassenberechtigten als selbstverständlich, dass der Staat nun Verantwortung für das von ihm geschaffene Pensionskassensystem übernimmt und den von weitgehender Enteignung betroffenen Pensionskassenberechtigten zu Hilfe kommt. 

Doch leider gilt diese „Selbstverständlichkeit“ einer staatlichen Verantwortlichkeit offenkundig nicht, wenn es sich um Pensionskassengeschädigte handelt. Die Warnungen und Rechenbeispiel von Pekabe, die seit Jahren der Politik und der Rechtsprechung zugehen, wurden stets als „Panikmache“ und als „unfundiert“ abgetan oder noch öfter ignoriert. Die aktuelle Realität übertrifft nun leider sogar unsere pessimistischsten Katastrophen-Szenarien.

Während für das Banksystem prompt ein umfassendes milliardenschweres Sicherungspaket geschnürt wurde und Erleichterungen für die Bilanzierung von Banken und Versicherungen bereits beschlossen sind, wird die akute Krise im Pensionskassenbereich von der Regierung bis dato nicht zur Kenntnis genommen. Denn die Pensionskassen haben ja nicht ihr eigenes Kapital vernichtet, sondern „nur“ das Treuhandkapital der Berechtigten, und diese Verluste gefährden natürlich nicht den Bestand der Pensionskassen-Aktiengesellschaften und die Karrieren ihrer Manager, sondern schädigen „nur“ die Kunden der Pensionskassen, die ½ Million Berechtigte.

Dieselben Politiker, die vor der Wahl (und damit schon vor der ganz akuten Kapitalmarktkrise) ein verbales Bekenntnis zum damals bereits gegebenen Sanierungsbedarf des Pensionskassenwesens abgegeben haben, sind nun für eine Hilfestellung zugunsten der Pensionskassengeschädigten nicht erreichbar. Dringende Appelle von Pekabe zu konkreten Maßnahmen verhallen! Im neuen Regierungsprogramm finden sich auf Seite 264, der letzten Seite, lediglich einige Schlagworte als unverbindliche Absichtserklärung.
(nur im Notfall als Erinnerungsstütze)

► Pensionskassen – Zukunftsabsicherung

„Die Krise an den Finanzmärkten geht an den österreichischen privaten Altersvorsorgesystemen nicht vorüber. Zur Absicherung des Systems sowie der PensionistInnen und Anwartschaftsberechtigten wird die Bundesregierung zweckdienliche Maßnahmen prüfen, insbesondere im Bereich der Mindestertragsrücklage, Schwankungsrückstellung, Transparenz und

Wahlmöglichkeiten. Weiters wird die Überbindung des Deckungskapitals unter Erhaltung der solidarischen Risikogemeinschaft geprüft.“

Was muss noch alles passieren, bis die Politik reagiert? 

(Grafik 9)

Pensionskassen haben heuer als Ergebnis ihrer Veranlagungspolitik bereits rund 2 Mrd € des ihnen anvertrauten Treuhandkapitals verspielt. 
Dieses Kapital haben österreichische Betriebe hierzulande erwirtschaftet und für die Altersvorsorge ihrer Mitarbeiter eingezahlt, und dafür haben die Mitarbeiter auf höhere Löhne verzichtet. 

Aus diesem Gehaltsverzicht in der Berufszeit wurden nahtlos die Verluste des Ruhestandes.

Ich schließe meine Einleitung: 
Sollte sich der Ertragstrend der Jahre seit 2000 fortsetzen, sinken die Pensionskassenpensionen bereits in 10 Jahren in die Nähe eines Drittels des erwarteten Wertes. Das derzeitige System ist damit gescheitert.
Will der Staat also die „2. Säule“ retten, so hat er ein Sofortprogramm zu starten:

Dazu folgen die Ausführungen von Herrn Dr. Karl Pour, dem Obmann des PE|KA|BE.
Part 2: Karl Pour

Will der Staat also die „2. Säule“ retten, so hat er ein Sofortprogramm zu starten:
Um diese Forderungen artikulieren zu können, wurde vor vier Jahren der Schutzverband der Pensionskassenberechtigten / PE|KA|BE gegründet. (Beschreibung Pekabe, Grafik 10)


Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre muss PE|KA|BE die Auszahlung des noch vorhandenen Kapitals verlangen, wenn keine Sofortmaßnahmen ergriffen werden, um die bevorstehenden, unzumutbaren Pensionsverluste abzufangen (Grafik 11). 


PE|KA|BE fordert eine prompte Regelung, und zwar noch vor dem Jahresabschluss, vor der Erstellung der Rechenschaftsberichte über dieses Geschäftsjahr, damit die ansonsten unausweichlichen Pensionskürzungen 2009 so weit wie noch möglich abgefangen werden können (Grafik12):
► als erste dringliche Rettungsmaßnahme, angelehnt an das Bankenhilfsprogramm und die allgemeine Einlagensicherung, eine staatliche Garantie des Kapitals der Pensionskassenpensionsberechtigten zum 31. 12. 2007,

► zusätzlich die Anwendung einer negativen Schwankungsrück-stellung, wobei die gesetzliche Beschränkung auf -5 % aufzuheben ist,

► weiters  die Umsetzung des Modells der Pauschalbesteuerung (wie vom  Seniorenrat vorgeschlagen):  dabei können Pensionisten auf freiwilliger Basis mit einer Steuervorauszahlung in der Folge steuerfreie Auszahlung ihrer Pension erreichen. Ein Vorschlag, der allen Beteiligten Gewinne verspricht. Insbesondere würde der Finanzminister in einer wirtschaftlich angespannten Lage relativ große Einmalsteuereinkünfte verbuchen können.

►  Zur Einhaltung des 10-Jahresintervalls ist die Einführung der neuen Rechnungsgrundlagen auf 2011 zu verschieben werden.  

Nach diesem Sofortprogramm sind weitere Schritte zur l

angfristigen Absicherung des Pensionskassensystems erforderlich (Grafik 13):

► Wiedereinführung der Mindestertragsgarantie mit folgenden Rahmenbedingungen:
· Die Nachzahlung des Fehlbetrages erfolgt auf das Deckungskapital der Berechtigten zu Lasten des Eigenkapitals der Pensionskassen. Damit soll der nachhaltige Ausgleich jenes Teils der Pensionslücke abgesichert werden, der durch die Mindestertragsgarantie gedeckt ist.

· Das Eigenkapital der PK ist auf mindestens 4% anzuheben und von den Aktionären der PK zur Verfügung zu stellen, und zwar sowohl erstmalig als auch zur Wiederauffüllung nach einem Schadensfall. Für die Mindestertragsgarantie übernimmt der Staat die Ausfallshaftung.

· Der Referenzwert für den Mindestertrag wird mit 3,5% (maximal zulässiger Rechnungszins) festgelegt.

· Der Durchrechnungszeitraum wird für Leistungsberechtigte auf 3 Jahre gesenkt

► Durch einen neu zu gründenden Pensionsicherungsfonds soll eine Pensionsgarantie für Rechnungszinsen von max. 3% ermöglicht werden. 
► Verschärfung der Veranlagungsrichtlinien zur Performance-Stabilisierung, z.B. verpflichtender Mindestanteil an HTM-Anleihen, keine Beschränkung für den Anteil an HTM-Anleihen, Beschränkung von Hochrisiko-Assets 

► Einführung neuer, effizienter Risikomanagement-Richtlinien, da die aktuellen versagt haben
► Transparenz der Veranlagung und der Kosten der Pensionskassen
► Optionaler Wechsel aus einer Pensionskasse in eine andere PK , in eine Altersvorsorgeeinrichtung oder steuerfreie Barauszahlung der Deckungsrückstellung 
Lösungen, die zu sofortigen weiteren Kürzungen der Pensionskassenpensionen führen, sind inakzeptabel! (Grafik 14)

Erläuterungen zu den Grafiken 15 -17:

Aktivitäten Pekabe

Enttäuschung Regierungsprogramm.

Doch: 

Die Politik kann keine Kindesweglegung betreiben. Aus seiner Verantwortung kann der Staat nun nicht entlassen werden. 
Die Rettung der 2. Säule der Altersvorsorge, der Pension über Pensionskassen, für eine halbe Million Österreicher, kann wohl nicht minder wichtig sein als das Paket zur Stützung der Banken. 

Denn ohne neue Regelungen und ohne Staatshilfe ist die „2. Säule“ der Altersvorsorge im Wege der Pensionskassen jedenfalls gescheitert.

Wenn also der Staat nichts unternimmt, muss den Pensionisten angesichts der bereits eingetretenen Verluste eine steuerbefreite Auszahlung des noch vorhandenen Pensionskapitals freigestellt werden. 

Die Betroffenen - Pensionisten und Anwartschaftsberechtigte - lassen sich die weitere Vernichtung ihrer in einem ganzen Berufsleben erworbenen und vertraglich fixierten Pensionsansprüche nicht mehr bieten! Protestkundgebungen sind dann nicht mehr zu verhindern.

